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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 88/2018 

BüA Nr. 4/2018 

 
 
An die Mitglieder  

des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 19.11.2018 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim 
lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 04.12.2018, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 66/2018 vom 
26.09.2018 

 

5 Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Querungshilfe Bonner 
Straße 

636/2018-9 

6 Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Aufstellung eines grünen 
Erklärungsschildes zwecks Spielstraße in der Knippstraße 

637/2018-9 

7 Anregung nach § 24 GO vom 01.10.2018 betr. 30er Zone Hennesen-
bergstraße, Brenig 

747/2018-9 

8 Aktuelle Mitteilung und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sit-
zungen 

817/2018-1 

9 Anfragen mündlich  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Christian Koch beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachangestellter) 
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Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim am Mittwoch, 
26.09.2018, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 66/2018 

  Nicht-öffentliche Sitzung  BüA Nr. 3/2018 

 
Anwesende 

Vorsitzender 
Koch, Christian FDP-Fraktion  

Mitglieder 
Aharchi, Loubna SPD-Fraktion  
Geuer, Theo CDU-Fraktion  
Gilles, Hans Günter UWG/Forum-Fraktion  
Heßling, Günter CDU-Fraktion  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Lamprichs, Holger CDU-Fraktion  
Schnitker, Kai Fraktion-DIE LINKE  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
Weiler, Jürgen Bündnis 90/Grüne-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Erll, Andreas  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Gesell, Andrea Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Großmann, Stefan CDU-Fraktion  
Weiler, Marcel Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 52/2018 vom 
04.07.2018 

 

5 Anregung nach § 24 GO NRW vom 19.08.2018 betr. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich Bornheim, Hellstraße / Lessingstra-
ße 

622/2018-7 

6 Anregung nach § 24 GO NRW vom 29.08.2018 betr. Überprüfung und 
Anpassung der Gebühren für das HallenFreizeitBad Bornheim 

624/2018-SBB 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 

7 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

625/2018-1 

8 Anfragen mündlich  

 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Christian Koch eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der 
Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschlussfähig ist. 
 
 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 8. 
 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
 

3 Einwohnerfragestunde  

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 52/2018 
vom 04.07.2018 

 

Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die 
Sitzung Nr. 52/2018 vom 04.07.2018 keine Einwände. 
 

5 Anregung nach § 24 GO NRW vom 19.08.2018 betr. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich Bornheim, Hellstraße / Les-
singstraße 

622/2018-7 

Der Petent erläutert seine Anregung. 
 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung, 
wie folgt zu beschließen: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, für den Bereich Hellstraße / Lessingstraße 
kein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes einzuleiten. 

 
Abstimmungsergebnis 

09 Stimmen für den Beschluss (CDU tw., SPD, FDP, LINKE) 
02 Stimmen gegen den Beschluss (CDU tw., B90/Grüne) 
01 Stimmenthaltung (UWG) 
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6 Anregung nach § 24 GO NRW vom 29.08.2018 betr. Überprüfung 
und Anpassung der Gebühren für das HallenFreizeitBad Born-
heim 

624/2018-SBB 

Der Petent erläutert seine Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Vorstand des StadtBetriebs Born-
heim bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates zu prüfen, ob die Altersbeschränkung 
für Studenten in der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hal-
lenFreizeitBades der Stadt Bornheim vom 05.03.1999 aufgehoben werden kann.  
 
- Einstimmig -  
 

7 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

625/2018-1 

 
Mündliche Mitteilungen 
Keine. 
 
Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
AM Velten betr. Tempo 30 Zonen, deren Markierungen nicht richtig entfernt worden sind 
Können auf der Rheinstraße zwischen Grüner Weg und Clarenweg, aus Richtung Buschdorf 
kommend, die Restmarkierungen entfernt werden, da Autofahrer irrtümlich annehmen, auf 
einer bevorrechtigten Straße zu fahren? 
Antwort: 
Die verbliebenen Fahrbahnmarkierungen werden durch den Stadtbetrieb Bornheim entfernt 
und sind für die 39-40 Kalenderwoche geplant. 
 

8 Anfragen mündlich  

 
AM Aharchi betr. Taktverdichtung der Linie 16 
Warum wurden die Bürger nicht in die Planung mit einbezogen? 
Antwort: 
Wird geprüft und im Ausschuss für Stadtentwicklung beantwortet. 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:35 Uhr 
 
 
 
 
 
 
gez. Christian Koch  gez. Petra Altaner 
Vorsitz  Schriftführung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 04.12.2018 

Ausschuss für Stadtentwicklung 30.01.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 636/2018-9 

    Stand 15.11.2018 

 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Querungshilfe Bonner Straße 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
folgenden Beschlussentwurf: 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kennt-
nis. 
 
Sachverhalt 
 
Zum beigefügten Antrag nach § 24 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nimmt die Ver-
waltung wie folgt Stellung: 
 
Im fraglichen Teilstück der Bonner Straße stehen den Fußgängern schon jetzt zwei gesicher-
te Möglichkeiten zur Querung der Fahrbahn zur Verfügung. Neben der ampelgesicherten 
Fußgängerfurt im Einmündungsbereich Bonner Straße / Adenauerallee ist rund 250 m in 
nördlicher Richtung entfernt, eine bauliche Querungshilfe (Mittelinsel) vorhanden. 
 
Bei Nutzung der Fußgängerampel im Einmündungsbereich Bonner Straße / Adenauerallee 
werden die Fußgänger auf direktem Wege auf den gesicherten Gehweg in Richtung Stadt-
bahnhaltestelle „Bornheim / Rathaus“ geführt, so dass damit auch für aus der Kartäuserstra-
ße kommende Verkehrsteilnehmer kein nennenswerter Umweg entsteht. 
 
Aus den genannten Gründen sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf für die Einrich-
tung einer zusätzlichen Querungsstelle in Nähe der Einmündung Bonner Straße / Kartäuser-
straße. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anregung 
 

Ö  5Ö  5
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 04.12.2018 

Ausschuss für Stadtentwicklung 30.01.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 637/2018-9 

    Stand 09.11.2018 

 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Aufstellung eines grünen Erklä-
rungsschildes zwecks Spielstraße in der Knippstraße 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
folgenden Beschlussentwurf: 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kennt-
nis. 
 
Sachverhalt 
 
Zum beigefügten Antrag nach § 24 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nimmt die Ver-
waltung wie folgt Stellung: 
 
1. Bei der Knippstraße handelt es sich um einen sogenannten Verkehrsberuhigten Bereich, 

der ordnungsgemäß aus beiden Richtungen mit dem Verkehrszeichen 325.1 Straßenver-
kehrsordnung (StVO) und 325.2 StVO beschildert ist.  
 
Hierbei handelt es sich um die nach der StVO vorgeschriebene Beschilderung. Weiter-
gehende nichtamtliche Hinweisschilder sind straßenverkehrsrechtlich weder vorgesehen, 
noch geht eine Rechtswirkung davon aus. Vielmehr müssen jedem im Besitz einer gülti-
gen Fahrerlaubnis befindlichen Verkehrsteilnehmer die Regelungen, die von den Ver-
kehrszeichen 325.1 und 325.2 StVO ausgehen, bekannt sein. Handlungsbedarf für die 
vorgeschlagenen Hinweisschilder sieht die Verwaltung nicht.  
 
Die in Rede stehenden Hinweisschilder im Bereich der Schlegelstraße sind mehr als 15 
Jahre alt und stammen noch aus Zeiten als der Verkehrsberuhigte Bereich neu in die 
StVO eingeführt wurde. Da diese Zeichen wie dargestellt überflüssig sind, wird die Ver-
waltung ihre Entfernung veranlassen.  

  
2. Der Ausbauzustand der Knippstraße entspricht den gültigen Vorgaben für die Anlage von 

Verkehrsberuhigter Bereichen, in denen das Parken nur in den gekennzeichneten Berei-
chen zulässig ist. Dabei steht der in der Straße vorhandene öffentliche Parkraum allen 
Verkehrsteilnehmern im Rahmen der freien Kapazitäten zur Verfügung.  

 
Möglichkeiten zur Ausweisung von zusätzlichen Parkmarkierungen innerhalb der Knipp-
straße bestehen nicht, da auch hierbei das zu beachtende Regelwerk Anwendung ge-
funden hat.  
 

Ö  6Ö  6
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Auch für die angeregte Anordnung einer Einbahnstraße in der Knippstraße sieht die Ver-
waltung keinen Regelungsbedarf, da die bloße Schaffung zusätzlicher Parkmöglichkeiten 
hierfür kein Anordnungskriterium ist.  

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 04.12.2018 

Ausschuss für Stadtentwicklung  

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 747/2018-9 

    Stand 09.11.2018 

 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 01.10.2018 betr. 30er Zone Hennesenbergstraße, 
Brenig 

 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Bürgerangelegenheiten:  
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
wie folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, 

1. auf der Hennesenbergstraße eine SDR-Messung vorzunehmen, 
2. sofern die SDR-Messung ein erhöhtes Geschwindigkeitsverhalten ergibt, die Mög-

lichkeiten zur positiven Beeinflussung des Tempoverhaltens im Rahmen eines stra-
ßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens zu prüfen, 

3. die ggf. notwendigen Anordnungen zu treffen und 
4. dem Ausschuss über die Ergebnisse zu berichten.  

 
Sachverhalt 
 
Auf die beigefügte Anregung nach § 24 der Gemeindeordnung NW (GO NW) vom 
01.10.2018, eingegangen am 10.10.2018 wird Bezug genommen. 
 
Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Bei der Hennesenbergstraße handelt es sich um eine innerhalb der Tempo-30-Zone liegen-
de Gemeindestraße im Ortsteil Brenig, die zwischen Hohlenberg und Zentwinkelsweg ver-
läuft. Die Straße ist ca. 600 m lang und weist einen langgezogenen Kurvenverlauf auf. Geh-
wege sind auf der gesamten Strecke nicht vorhanden, da die Straße bisher nicht erstmalig 
hergestellt wurde und der endgültige Ausbau aussteht.  
 
Das Parken in der Hennesenbergstraße wird derzeit ausschließlich durch die bestehenden 
gesetzlichen Halteverbote (z.B. an enger Straßenstelle, vor Einfahrten sowie in Einmün-
dungsbereichen) reglementiert. Nach Auskunft der Polizei wurden im Zeitraum vom 
01.01.2015 bis 31.06.2018 dort keine meldepflichtigen Unfälle erfasst.  
 
Da bisher keine gesicherten Erkenntnisse über das tatsächliche Geschwindigkeitsverhalten 
vorliegen, beabsichtigt die Verwaltung zur objektiven Sachverhaltsermittlung mittels des 
städtischen Seitenradarmessgerätes (SDR) entsprechende Erhebungen durchzuführen. Die 
Messungen werden sowohl werktags als auch am Wochenende erfolgen. Als Standorte des 
SDR-Gerätes sind das Teilstück zwischen Stationenweg und Hellstraße sowie der Bereich 
zwischen Hellstraße und Zentwinkelsweg vorgesehen. 
 

Ö  7Ö  7
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Sollte bei den Messungen tatsächlich ein überhöhtes Geschwindigkeitsverhalten festgestellt 
werden, wird die Verwaltung im Rahmen eines straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens 
nach § 45 StVO geeignete provisorische Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituati-
on auf der Hennesenbergstraße prüfen und soweit erforderlich anordnen. 
 
Eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ließe sich aus Sicht der Verwal-
tung jedoch nur mit dem Ausbau der Straße erreichen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag nach § 24 GO 
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